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ENERGIEPRODUKTION IM EINKLANG MIT NATUR 
UND LANDSCHAFT – GRUNDSÄTZE 

Wasser, Wind, Solar
ü Ausbau bestehender Kraftwerksstandorte im Sinne von 

Energieinfrastrukturlandschaften
ü Bündelung mit bestehender Infrastruktur 
ü Nutzung bereits vorbelasteter und erschlossener 

Landschaftsräume
ü Wichtiger Beitrag zur sicheren, umweltfreundlichen und 

wirtschaftlichen Stromversorgung
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Windkraft
ü Massstäblichkeit und Funktionalität der Landschaft beachten
ü Energielandschaften entwickeln
Begründung: Windkraftanlagen lassen sich kaum in Landschaften 
einbetten. Windanlagen sollen daher ergänzend sein zu bestehen-
den oder künftigen Infrastrukturen im Sinne einer Infrastruktur-
landschaft. 
ABER: Langgestreckte, weite Landschaften eignen sich besser als 
kleinteilige oder hügelige. Grössen über 160 m sind kaum je in der 
Schweiz massstäblich zu platzieren.

ENERGIEPRODUKTION IM EINKLANG MIT NATUR 
UND LANDSCHAFT – GRUNDSÄTZE 
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Rechtsfragen
Wie weit reicht die Vorrangfunktion (Nationale Bedeutung/Eignungsgebiete)?

Wie sieht die Interessenabwägung mit Schutzwerten (Brut- und Zugvögel, Fledermäuse, 
Landschaftsbild, Erholung) im konkreten Einzelfall aus?

Gemäss RPG ist die Landschaft zu schonen, nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen 
Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft sind zu vermeiden oder gesamthaft 
gering zu halten, Bauten und Anlagen müssen sich in die Landschaft einordnen.

Anlagen zur Energieerzeugung und -speicherung sowie zum Energietransport sind möglichst 
landschafts- und naturverträglich ausgestaltet (Sachziel 2.A. LKS 2020).

STANDORTPLANUNG WINDENERGIE



GELUNGENE BEISPIELE

Mont Crosin: geringe 
Fernwirkung, keine 

Schutzgebiete, räumliche 
Situierung

Collonges: grosse 
Vorbelastung, 
Siedlungsnähe 

Gries: Kombination mit Stausee



GROSSRÄUMIGE KONZENTRATION STATT 
VERSPARGELUNG, ABER KEINE ÜBERFRACHTUNG 

Überkantonal, besser noch national 
abgestimmte Standortplanung

Ausschnitt Karte Suisse-eole



ENERGIEINFRASTRUKTURLANDSCHAFTEN ALS 
LANDSCHAFTSTYP
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WINDPARK-STANDORTE GEMÄSS 
BEWERTUNGEN PRIORISIEREN 
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WINDENERGIE GENIESST KEINEN GUTEN RUF

Akzeptanzstudie WSL (Hunziker/Salak 2022):
-> Nur gebündelt und nicht in unberührten Gebieten!
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LÖSUNGSANSATZ:
BÜNDELUNG MIT WEITEREN GROSSINFRASTRUKTUREN
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UND DER KANTON ZH (ZIEL 800 GWh)?
Raimund Rodewald

SL-Stellungnahme vom 7.2.23
Landschaftlich besonders wertvolle Raü-
me sollen ganz freigehalten werden. Dies 
gilt namentlich fur̈ das Weinland, das 
Ho ̈rnli-Bergland und den Irchel. Wegen 
der Fernwirkung der enorm großen Anla-
gen werden solche Landschaftsraüme 
bereits bei einem oder wenigen Wind-
parks («Ersteingriff») entwertet. Im 
Raumkonzept Schweiz*1 werden, ne-
ben dem Albis, das Weinland, der Ir-
chel und das Ho ̈rnli-Bergland als her-
ausragende Landschaften eingestuft, 
mit der Zielsetzung: «herausragende 
Landschaften erhalten»! 

Nördliche Potenzialgebiete
Cholfirst, Im Berg, Stammerberg, 
Kleinandelfingen: NICHT GEEIGNET



1. Bündelung mit anderen Infrastrukturen (Rhonetal, Rheintal, 
Gotthard, Griespass)
2. Nähe zu grossen Verbrauchszentren (Heerbrugg)
3. Grössenfrage ist je wichtiger, desto näher das Sichtfeld der 
Anlagen zum Menschen rückt und hügliger die Landschaft ist
4. Co-Visibilität beachten
5. Positives örtliches Narrativ mittels Multifunktionalität erzeugen 
(aber keine reine Symbolpolitik!)
6. Es braucht eine nachvollziehbare planerische Reflexion mit dem 
Ortscharakter ("stimmt" der Ort?)
7. Realistisches Potenzial liegt wohl bei max. 200 Anlagen
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STANDÖRTLICHE EIGNUNG DER SCHWEIZ



FAZIT5 : INFRASTRUKTUREN SIND LANDSCHAFT, WENN...
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Salginatobel in Schiers
Robert Maillart 1930

Ponte Niva/Christian Menn Duscher Strasse 

Gotthard-Sichel


